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Sicherheitsdirektion 

65 2022.SIDBS
M.935 

Gesetz  
Kantonales Bevölkerungsschutzgesetz (KBSG) 
Eintreten ist nicht bestritten 

 

Der Vorschlag auf eine Lesung wird nicht bestritten 

 

Detailberatung 

 

Kapitel I 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Gegenstand 

Art. 1:  wird stillschweigend genehmigt 

1.2 Begriffe 

Art. 2 – Art. 6:  werden stillschweigend genehmigt 
 

2. Grundsätze 

Art. 7 – Art. 14:  werden stillschweigend genehmigt 
 

3. Vorbereitungsmassnahmen 

3.1 Vorbereitung auf Einsätze 

Art. 15:  wird stillschweigend genehmigt 

3.2 Alarmierung 

Art. 16 – Art. 18:  werden stillschweigend genehmigt 

3.3 Verträge 

Art. 19:  werden stillschweigend genehmigt 
 

4. Organe, Mittel und Zuständigkeiten 

4.1 Kanton 

4.1.1 Regierungsrat 

Art. 20 – Art. 22:  werden stillschweigend genehmigt 

4.1.2 Kantonales Führungsorgan (KFO) 

Art. 23 – Art. 25:  werden stillschweigend genehmigt 

4.1.3 Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter 

Art. 26:  wird stillschweigend genehmigt 

4.2 Gemeinden 

Art. 27 – Art. 31:  werden stillschweigend genehmigt 
 

5. Partnerinnen und Partner 

5.1 Polizei 

Art. 32:  wird stillschweigend genehmigt 

5.2 Feuerwehr 

Art. 33:  wird stillschweigend genehmigt 

5.3 Gesundheitswesen 

Art. 34 – Art. 36:  werden stillschweigend genehmigt 
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5.4 Betriebe 

Art. 37:  wird stillschweigend genehmigt 

5.5 Zivilschutz 

Art. 38:  wird stillschweigend genehmigt 

5.6 Armee 

Art. 39:  wird stillschweigend genehmigt 
 

6. Besondere Aufgabengebiete 

6.1 Information 

Art. 40:  wird stillschweigend genehmigt 

6.2 Betreuung 

Art. 41 und Art. 42:  wird stillschweigend genehmigt 

6.3 Requisition 

Art. 43 und Art. 44:  werden stillschweigend genehmigt 

6.4 Wirtschaftliche Landesversorgung 

Art. 45 – Art. 49:  werden stillschweigend genehmigt 

6.5 Obligatorische Sicherheitsveranstaltungen 

Art. 50 und Art. 51 Abs. 1 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
[auf Streichung] gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
vorgezogen 

Ja:  81 
Nein:  57 
Enthalten:  3 

 

Art. 51 Abs. 2 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO (Junker 
Burkhard) gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SP-JUSO (Junker Burkhard) 
vorgezogen 

Ja:  94 
Nein:  46 
Enthalten:  0 

 

Obsiegender Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-
Minderheit (Schild) [auf Streichung] gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
vorgezogen 

Ja:  81 
Nein:  58 
Enthalten:  0 

 

Art. 52, Art. 53 und Art. 54 Abs. 1 – Abs. 3 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
[auf Streichung] gegenübergestellt 

Abstimmung 
[Abstimmung zu Art. 52 wird wegen Annahme Ordnungsantrag auf Rückweisung obsolet] 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
vorgezogen 

Ja:  80 
Nein:  58 
Enthalten:  1 
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Art. 54 Abs. 4 (neu) 

Antrag SP-JUSO (Junker Burkhard) 

Abstimmung 

Ablehnung 

Ja:  66 
Nein:  75 
Enthalten:  0 

 

Ordnungsantrag Steiner (EVP): Rückkommen auf die Abstimmung zu Artikel 52, da über die 
beiden Absätze nicht separat abgestimmt bzw. Absatz 2 nicht ausgemehrt wurde 

Abstimmung 

Der Grosse Rat beschliesst: 

Annahme 

Ja:  112 
Nein:  14 
Enthalten:  0 

 

Art. 52, Abs. 1 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
[auf Streichung] gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
vorgezogen 

Ja:  82 
Nein:  53 
Enthalten:  0 

 

Art. 52, Abs. 2 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
gegenübergestellt 

Abstimmung 

Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat wird dem Antrag SiK-Minderheit (Schild) 
vorgezogen 

Ja:  75 
Nein:  60 
Enthalten:  0 

 

Obsiegender Antrag SiK-Mehrheit (Roggli) und Regierungsrat 

Abstimmung 

Der Grosse Rat beschliesst: 

Annahme  

Ja:  76 
Nein:  61 
Enthalten:  0 

 

7. Infrastruktur 

Art. 55 – Art. 57:  werden stillschweigend genehmigt 

 

8. Schutzbauten 

8.1 Schutzräume und Schutzanlagen 

Art. 58 – Art. 64:  werden stillschweigend genehmigt 

8.2 Ersatzbeiträge 

Art. 65 – Art. 68:  werden stillschweigend genehmigt 

 

9. Finanzierung 

9.1 Delegation von Ausgabenbefugnissen 

9.1.1 Fälle von zeitlicher Dringlichkeit 

Art. 69 und Art. 70:  werden stillschweigend genehmigt 

9.1.2 Entnahmen aus dem Ersatzbeitragsfonds des Kantons 

Art. 71:  wird stillschweigend genehmigt 
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9.2 Kostenaufteilung 

Art. 72 – Art. 75:  werden stillschweigend genehmigt 

9.3 Einsatzkostenversicherung der Gemeinden 

9.3.1 Stiftung «Einsatzkostenversicherung der Gemeinden» 

Art. 76:  wird stillschweigend genehmigt 

9.3.2 Verfahren 

Art. 77:  wird stillschweigend genehmigt 

9.4 Versicherung und Entschädigung Verpflichteter 

Art. 78:  wird stillschweigend genehmigt 

 

10. Vollzug und Rechtspflege 

Art. 79 – Art. 81:  werden stillschweigend genehmigt 

 

11. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 82 – Art. 86:  werden stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel II 

1. Änderung zum Einführungsgesetz zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum 
Asylgesetz (EG AIG und AsylG) 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

2. Änderung zum Personendatensammlungsgesetz (PDSG) 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

3. Änderung zum Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich (SAFG) 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel III 

1. Der Erlass 521.1 Kantonales Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz [BKZG] vom 
19.03.2014 (Stand 01.01.2021) wird aufgehoben 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

2. Der Erlass 521.111 Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über den 
Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 25.11.2020 [EV BZG] (Stand 01.01.2021) 
wird aufgehoben 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel IV 

Inkrafttreten 

Wird stillschweigend genehmigt 

 

Anzahl Lesungen 

Es wird keine zweite Lesung verlangt 

 

Titel und Ingress 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

Schlussabstimmung (1. und einzige Lesung) 

Abstimmung 

Annahme Gesetzesänderung 

Ja:  84 
Nein:  52 
Enthalten:  7 


